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Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Johannes Rauch
Bundesminister

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.323.431

Wien, 14.6.2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 14920/)
der Abgeordneten Ecker betreffend Dramatischer Gesundheitszustand bei

Pflegeheimbewohnern wie folgt:
Fragen 1 bis 5:

e Welchen Qualitétskriterien  unterliegt die  Erndhrung  Osterreichischer
Pflegeheimbewohner?

e Wie werden diese Qualitdtskriterien tberpriift?

e In welchen Absténden erfolgen Kontrollen?

e Welche Kontrollen erfolgen hinsichtlich des gesundheitlichen Zustands von
Osterreichs Pflegeheimbewohnern?

e Gibt es seitens lhres Ministeriums Erklérungsansditze, weswegen die gesundheitliche
Situation von Osterreichs Pflegeheimbewohnern dramatisch schlechter ist als jene in
Grof$britannien und den Niederlanden?

a) Wenn ja, welche?
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Eine ausgewogene Erndhrung sowie gesundheitsfordernde MaBnahmen sollen soweit
moglich ein Bestandteil im taglichen Leben von Senior:innen im Allgemeinen und von

pflegebedirftigen Menschen dieses Personenkreises im Besonderen sein.

Auch wenn es aus Sicht des Sozialministeriums wiinschenswert ware, dass derartige
Malknahmen zum Wohle der Senior:innen in allen stationdren Pflegeeinrichtungen
angeboten und durchgefihrt werden wirden, so befinden sich aufgrund der
Kompetenzverteilung Angelegenheiten der Altenwohn- und Pflegeheime und damit auch
deren Qualitdtskontrolle sowie Standards bzw. Qualitatskriterien im ausschlieflichen
Zustandigkeitsbereich der einzelnen Bundeslander und betreffen daher keinen Gegenstand

der Vollziehung durch Bundesorgane.

Die Aufsicht Gber derartige Einrichtungen kommt auf Basis landesgesetzlicher Regelungen
je  nach Bundesland in der Regel entweder der Landesregierung, der

Bezirksverwaltungsbehdrde oder dem Magistrat zu.

Dennoch besteht auf Bundesseite das Bestreben, sich flir osterreichweite einheitliche
Regelungen fiir qualitative Mindeststandards sowie bundeseinheitliche Mal3stabe fiir die
Aufsichts- und Kontrolltatigkeit der Lander einzusetzen, um hochwertige Pflege
sicherzustellen. Durch das Sozialministerium wurden in den vergangenen Jahren bereits
zahlreiche MalBnahmen gesetzt. Unter anderem wurde seitens des Sozialministeriums im

Jahr 2022 ein ,,Qualitdtsstandard fiir die Erndhrung in Wohn- und Pflegeeinrichtungen fiir

Seniorinnen und Senioren” erarbeitet und weiterverteilt, unter anderem an den

Bundesverband Lebenswelt Heim.

Fragen 6 und 7:

e An welche Stellen kénnen sich Pflegeheimbewohner wenden, wenn Mdngel in der
Betreuung bestehen?
e Wie wird Pflegeheimbewohnern, deren Betreuung in gesundheitlicher und/oder

erndhrungsgesundheitlicher Hinsicht unzureichend ist, geholfen?

In erster Linie kdnnen sich Personen bei Mangeln oder anderen Missstanden an die fir
Alten- und Pflegeheime behdrdlich zustandigen Landeseinrichtungen der Bundeslander
wenden. Je nach Bundesland fallt die Aufsicht iber derartige Einrichtungen in der Regel

entweder der Landesregierung, der Bezirksverwaltungsbehorde oder dem Magistrat zu.

Auch die in einigen Bundesldndern eingerichteten Pflegeanwaltschaften stellen eine

weitere Ansprechstelle dar.

2von 8

www.parlament.gv.at


https://www.sozialministerium.at/dam/sozialministeriumat/Anlagen/Themen/Gesundheit/Lebensmittel---Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung/AKTUALISIERT_QS_für_die_Ernährung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_für_Seniorinnen_und_Senioren.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/sozialministeriumat/Anlagen/Themen/Gesundheit/Lebensmittel---Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung/AKTUALISIERT_QS_für_die_Ernährung_in_Wohn-_und_Pflegeeinrichtungen_für_Seniorinnen_und_Senioren.pdf

14399/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Frage 8: Welche Ursachen sind in I|hrem Ressort betreffend die schlechte
psychogesundheitliche Verfassung von Osterreichs Pflegeheimbewohnern bekannt?

a) Welche Schritte unternehmen Sie, um diese Situation zu verbessern?

Die Zustandigkeit fur den Pflegebereich (betreffend Sachleistungen) obliegt aufgrund der
Generalklausel des Artikels 15 Abs. 1 B-VG (Bundes-Verfassungsgesetz) den Landern.

Frage 9: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der schlechten kérperlichen sowie
psychologischen Gesundheit der Gsterreichischen Pflegeheimbewohner und den durch Ihr
Ministerium wesentlich mitverursachten Corona-MafSnahmen wie Kontaktbeschrédnkungen,
Quarantdne-Mafinahmen und der damit einhergehenden Vereinsamung der dort

wohnhaften Menschen?

Die sich rasch andernde Situation im Rahmen der Corona-Pandemie machte es erforderlich,
dass MalRnahmen zum Schutz der Bevdlkerung, und insbesondere zum Schutz der
Bewohner:innen in Alten- und Pflegeheimen gesetzt wurden. Das Sozialministerium war
dabei stets bemiiht, Expert:innen, Personen aus der Praxis sowie Tragerorganisationen und
Vertreter:innen der Bundeslander einzubeziehen, um sinnvolle und administrierbare

MafRnhahmen zu entwickeln und umzusetzen.

Es lasst sich festhalten, dass die MaBnahmen, die in Alten- und Pflegeheimen wahrend der
COVID-19-Pandemie in Osterreich gesetzt wurden, dazu beigetragen haben, dass der Anteil
an SARS-CoV-2-Fallen in diesen Einrichtungen im internationalen Vergleich niedrig ausfallt.
Die verstarkte Aufmerksamkeit fir diesen Bereich zeigte sich auch in einer umfassenden

Screening-Strategie fir Pflegekrafte und Bewohner:innen.

Dariber hinaus oblag es aus Griinden der verfassungsmafiigen Kompetenz jedem einzelnen
Bundesland, allenfalls eigene, strengere Regelungen zu erlassen, um dem spezifischen

Infektionsgeschehen auf regionaler Ebene Rechnung tragen zu konnen.

Bewohner:innen von Alten- und Pflegeheimen zdhlen aufgrund ihres Alters zu einer von
SARS-CoV-2 besonders betroffenen Personengruppe. Um eine Ausbreitung des Erregers in
den Einrichtungen weitestgehend zu vermeiden, wurde von allen Beteiligten versucht, die

hierfir erforderlichen Schritte zu setzen.

Die getroffenen MalBnahmen wurden von dem Gedanken des Schutzes des Lebens und der

Gesundheit der Heimbewohner:innen getragen.
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Dem Interesse, das Infektionsrisiko im groBtmoglichen AusmaR zu minimieren, steht das
personliche Bedirfnis nach Kontakt gegenliber. Bei der Auswahl der geeigneten
Malnahmen wurde stets versucht, auf ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen diesen
Interessen bzw. Bedirfnissen zu achten. In diesem Sinne wurden Ausnahmen von den
Besuchsbeschrankungen, wie beispielsweise fir Besuche im Rahmen der Palliativ- und
Hospizbegleitung, flir Besuche zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen oder auch
fiir Personen, die regelmaRige Unterstlitzungsaufgaben bei den Heimbewohner:innen
leisten, vorgesehen.

Weiters wurden vom Sozialministerium Empfehlungen fiir den Bereich der Langzeitpflege

publiziert:

e Empfehlung zu COVID-19-SchutzmalBnahmen fiir Pflege und Betreuung: Teil-
/Stationare Einrichtungen und Mobile Dienste (8.5.2020)

e Empfehlungen zur schrittweisen Lockerung der aufgrund der COVID-19-Pandemie
erlassenen Besuchsbeschrankungen in Alten- und Pflegeheimen ab 4. Mai 2020
(28.4.2020)

e Empfehlungen zur schrittweisen Riickkehr zum Alltag in Alten- und Pflegeheimen
und teilstationdren Einrichtungen ab 9. Juni 2020 (9.6.2020)

Im Jahr 2020 hat das Sozialministerium die Gesundheit Osterreich GmbH mit einem Bericht
zur Analyse der pandemiebedingten Situation in Alten- und Pflegeheimen beauftragt
(BMSGPK [Hg.]: COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen, 2020). Aus diesem Bericht geht
hervor, dass die MaRnahmen, die in Alten- und Pflegeheimen in Osterreich gesetzt wurden,
dazu beigetragen haben, dass der Anteil an COVID-19-Fillen in diesen Einrichtungen im

internationalen Vergleich niedrig ausfallt.

Frage 10: Wie viele Félle von Misshandlungen gegeniiber Pflegeheimbewohnern sind lhrem
Ministerium bekannt, aufgeschliisselt auf die Jahre 2020 - 2023?

Abseits der Pflegedienstleistungsstatistik liegen dem Sozialministerium keine Daten vor.

Falle von Misshandlungen sind hiervon nicht umfasst.

Frage 11: An wen kénnen sich Angehérige wenden, wenn sie Misssténde in Osterreichs

Pflegeheimen wahrnehmen?

Es wird auf die Beantwortung zur Frage 6 verwiesen.
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Fragen 12 und 13:

e Wie hoch sind die Kosten fiir Osterreichs Pflegeheime im Vergleich zu jenen in den
Niederlanden und in GrofSbritannien?

e Was machen die Niederlande und Grofsbritannien besser als Osterreich?

Mangels Zustandigkeit bzw. fehlender Informationen aus den Niederlanden und

GroRbritannien ist eine Beantwortung dieser Fragen nicht moglich.

Frage 14: Welche Mafnahmen sieht Ihr Ministerium vor, um die Gesundheit von Osterreichs

Pflegeheimbewohnern zu verbessern?

Ein guter Erndhrungszustand ist bis ins hohe Alter ein wichtiger Faktor von Gesundheit.
Insbesondere im Setting Pflege kann die Erndahrung einen wesentlichen Einfluss auf
Gesundheit und Wohlbefinden haben. Zahlreiche Erndahrungs- bzw. Gesundheitsprobleme
beeinflussen die Nahrungsaufnahme (Zahnprobleme, neurologische Probleme, Frailty,
Demenz etc.) bzw. werden von dieser beeinflusst. So kann beispielsweise
konsistenzangepasste Kost bei Kau- und Schluckbeschwerden Lungenentziindungen in

Folge des Verschluckens entgegenwirken.

Daher wurde der Qualitatsstandard fiir die Erndhrung und Verpflegung in Wohn- und
Pflegeeinrichtungen fiir Senior:innen erstellt. Er unterstiitzt bei der Umsetzung einer
gesunden Erndhrung und Verpflegung und kann so einen wichtigen Beitrag fir die

Gesundheit von Bewohner:innen in Seniorinneneinrichtungen leisten.

Dariiber hinaus darf darauf hingewiesen werden, dass Pflegeheime entweder als
Krankenanstalten oder als Einrichtungen im Sinne einschldgiger Landesgesetze im Bereich
Soziales/Pflege (z.B. Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz) eingerichtet sind. Im Bereich der
Krankenanstalten kommt dem Bund nur die Grundsatzgesetzgebung zu, die
Ausfihrungsgesetzgebung und der Vollzug liegt bei den Landern. Soziales einschlieBlich die
Pflege, insbesondere Pflegeeinrichtungen, fallen in die ausschlieBliche Zustandigkeit der

Lander.

Frage 15: Welche Initiativen gehen von lhrem Ministerium zur Senkung der Adipositasrate

in Osterreich allgemein und in Pflegeheimen im Speziellen aus?

Fiir die Pravention von Adipositas wird eine Vielzahl von MaBnahmen auf verschiedenen

Ebenen durchgefiihrt. Die Osterreichischen Erndhrungsempfehlungen (fiir verschiedene
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Alters- und Personengruppen) dienen der Bevdlkerung als Orientierung fir eine gesunde

Erndahrungsweise.

Das Programm ,Richtig essen von Anfang an!“ stellt wissenschaftlich fundierte
Empfehlungen fir Kinder bis 10 Jahre und kostenlose Workshops zur Verfligung.

Im Rahmen des Projekts ,Kinder essen gesund” des FGO werden settingbezogene
Malnahmen gefordert. Informationsvideos und Rezepte sowie eine Toolbox fiir gesunde
Kindererndahrung werden zur Verfligung gestellt.

Gemeinschaftsverpflegung ist ein guter Hebel fiir die Umsetzung einer gesunden Erndhrung
im Alltag. Darum wurden 2022 erganzend zur bereits seit 2019 bereit gestellten Checkliste
Schulverpflegung Qualitatsstandards fir die Settings Kindergarten, Betriebe und Wohn-
und Pflegeeinrichtungen fir Senior:innen veroffentlicht. Gemeinschaftsverpflegung

(sozialministerium.at)

Der Qualitatsstandard fiir die Erndhrung wund Verpflegung in Wohn- und
Pflegeeinrichtungen fiir Senior:innen ist ein Leitfaden, der dabei unterstiitzt, eine
gesundheitsférdernde Erndhrung umzusetzen. Diese schiitzt vor Ubergewicht und

Adipositas ebenso wie vor anderen erndahrungsbedingten Problemen.

Frage 16: Welche Initiativen hat Ihr Ministerium zur Senkung der Adipositasrate in Planung?

Das BMSGPK wird den Erkenntnissen der Gesundheitsziel 7 Arbeitsgruppe (,,Eine gesunde
und nachhaltige Erndhrung fir alle zuganglich machen”) folgen und weiter an der Férderung
einer gesunden und nachhaltigen Erndahrung der Bevélkerung arbeiten. Fokus wird auf der
Verbesserung der Gemeinschaftsverpflegung mit einem Fokus auf Schulverpflegung liegen.

Hierflr wird im dritten Quartal 2023 die aktualisierte Leitlinie Schulbuffet veroffentlicht.

a) Wie hoch sind die dafiir nétigen Kosten?

Die Kosten dafilir sind noch nicht bekannt.

Frage 17: Ehepaare und Lebenspartner, die vor der Ubersiedlung ins Seniorenheim einen
gemeinsamen Wohnraum hatten, miissen im Seniorenheim meist getrennt leben. Wie oft ist
das der Fall?

Es wird auf die Landerzustandigkeit verwiesen. Dem Sozialministerium liegen dazu keine

Daten vor.

Frage 18: Gibt es einen Rechtsanspruch auf ein gemeinsames Leben im Alter mit dem

Lebens-bzw. Ehepartner?
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen fiir die Aufnahme in eine stationare
Einrichtung auf Basis der jeweiligen landesrechtlichen Regelungen und der dazu unter dem

Forderungsaspekt allfillig ergangenen Richtlinien zu beurteilen sind.

Fragen 19 und 20:

e Mitarbeitern droht bei Offenlegung von Missstdnden in Pflegeheimen aufgrund von
Verschwiegenheitsklauseln der Arbeitsplatzverlust. Gibt es MafSnahmen seitens
lhres Ministeriums, um Pflegeheimmitarbeitern das offene Sprechen (iber
Missstidnde zu erméglichen?

e Wie werden Pflegeheimmitarbeiter sensibilisiert, um ein sicheres und gesundes
Umfeld fiir die Bewohner sicherzustellen?

a) Gibt es Kurse?
i. ~ Wenn ja, welche und durch welche Einrichtung erfolgen diese?

ii. Wenn nein, warum nicht?

Da Angelegenheiten betreffend Pflegeheime gemaR Artikel 15 B-VG (Bundes-
Verfassungsgesetz) in die Zustandigkeit der Lander fallen, besteht fiir das Sozialministerium

keine entsprechende Kompetenz.

Fragen 21 und 22:

e Gibt es eine Art , Glitesiegel" fiir Pflegeheime?
e Gibt es bundeseinheitliche Konzepte flir die Sicherstellung der ausreichenden

Qualitdt in Pflegeheimen?

Das Sozialministerium hat gemeinsam mit dem Bundesverband der Alten- und Pflegeheime
Osterreichs, allen Landern, dem Seniorenrat und unter Einbeziehung von Expert:innen ein

,Nationales Qualititszertifikat fiir Alten- und Pflegeheime in Osterreich” (NQZ) entwickelt.

Das Nationale Qualitatszertifikat fur Alten- und Pflegeheime (NQZ) ist seit 2012 im § 20a
Abs. 1 des Bundes-Seniorengesetzes rechtlich verankert. Es zeichnet die Qualitat der
Betreuung und Pflege in Alten- und Pflegeheimen aus. Im Mittelpunkt steht die
Lebensqualitdt der Bewohner:innen. Zertifiziert werden konnen Hauser, die ein
nachhaltiges und kontinuierliches Qualitaitsmanagementsystem eingefiihrt und sich im
Rahmen von Selbstbewertungsprozessen mit verschiedenen Aspekten von Qualitat
auseinandergesetzt haben. Eine Zertifizierung nach dem NQZ ist nicht verpflichtend,
sondern beruht auf einem Anreizsystem, das gute Qualitat aufzeigt und auszeichnet. Das

NQZ ist ein in ganz Osterreich einheitliches Fremdbewertungsverfahren. Ein unabhingiges,
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branchenerfahrenes und speziell ausgebildetes Zertifizierungsteam sichtet die
eingereichten Unterlagen und verschafft sich wahrend eines zweitagigen Vor-Ort-Besuchs
einen umfassenden Einblick in die gelebte Praxis. Im Rahmen der Zertifizierung wird z.B.
geprift, ob sich die Abldufe an den Bediirfnissen der Bewohner:innen orientieren
(Prozessqualitat) oder wie zufrieden Bewohner:innen, Angehorige und Mitarbeiter:innen
mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem Alten- und Pflegeheim sind
(Ergebnisqualitat). Die strukturellen Gegebenheiten wie z.B. die Anzahl und Qualifikation
der Mitarbeiter:innen oder die Ausstattung mit Einzelzimmern werden von den
landesgesetzlichen Regelungen vorgegeben und daher im Rahmen des NQZ nicht bewertet.
Im Anschluss an den Vor-Ort-Besuch erhalt das Alten- und Pflegeheim einen umfassenden
Zertifizierungsbericht, der die bereits bestehende Qualitdt aufzeigt. Konkrete
Handlungsempfehlungen setzen einen Anreiz fiir die weitere Qualitatsentwicklung. Der fir
die Offentlichkeit relevante Teil des Zertifizierungsberichts wird auf der NQZ-Homepage

www.ngz-austria.at veroffentlicht. Das Zertifikat wird fir drei Jahre verliehen.

Mit freundlichen GriRen

Johannes Rauch

Unterzeichner Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
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